




STREIT 3 / 97 

versrümmelung um einen Verfolgungsrarbesrand 
handelt, zu welchem erstmals verwaltungsgerichrlich 
entschieden wurde, der Entscheidung also durchaus 
grundsätzliche Bedeutung zukommt. Zum anderen 
zeichnet sich die Argumentation der Entscheidung 
hinsichtlich der Annahme der asylrechtlichen Erheb­
lichkeit der Beschneidung durch überraschend er­
freuliche Klarheit und Eindeutigkeit aus. 

ach Auffassung des VG Magdeburg stellt die 
gegen den Willen der betroffenen Frau durchgeführ­
te Genitalverstümmelung „unzweifelhaft einen asyl­
rechrlich erheblichen Eingriff in die physische und 
psychische Integrität" und „eine Erniedrigung zum 
bloßen Objekt unter Mißachtung des religiösen und 
personalen elbstbestimmungsrechts" dar. Eine der­
artige Deutlichkeit ließen Entscheidungen zur Asyl­
erheblichkeit frauenspezifischer Verfolgung im Zu­
sammenhang mit speziell für Frauen geltenden kul­
turellen und rechtlichen Normen bisher vermissen. 
Es wäre erfreulich, wenn diese Entscheidung insoweit 
Auswirkung auf zukünftige Entscheidungen haben 
würde, als das VG Magdeburg nicht, wie bisher in 
der Würdigung durch die Verwaltungsgerichte viel­
fach üblich, massive Menschenrechtsverletzungen an 
Frauen verharmlost und mittels kulturrelarivistischer 
Betrachtung als Bestandteil des Wertesystems und 
Kulturkreises des Verfolgerstaares qualifiziert. 

Ohne an dieser Stelle eine differenzierte Ausein­
andersetzung mir den Ursachen und Hintergründen 
der Beschneidung führen und eine Bewertung vor­
nehmen zu können, läßt sich feststellen, daß jeden­
falls diejenigen Frauen, die mitreis Asyl Schurz vor 
einer derartigen gegen sie oder ihre Töchter gerichte­
ten Verfolgung suchen, nicht auf das Wertesystem 
ihres Herkunftskulturkreises verwiesen werden kön­
nen. Die Annahme des VG Magdeburg, daß diese 
Verfolgung dem Staat wegen des ichrgebrauchs sei­
ner Machtmittel zum Schurz der Frauen, die einer 
Genitalverstümmelung entgehen wollen, auch als 
mittelbar staatliche Verfolgung zuzurechnen ist, stellt 
sich als folgerichtig und konsequent dar. Denn in 
allen Staaten, in denen Genitalverstümmelung prak­
tiziert wird, ist festzustellen, daß der Staat Schurz vor 
Genitalverstümmelung nicht gewähren will, oder 
dort, wo es bereits gesetzliche Regelungen gegen 
Geniralversrümmelung gibt, faktisch entgegen den 
Interessen innerhalb der praktizierenden Erhnien 
nicht gewähren kann. 

Die Voraussetzungen für eine Asylberechtigung 
gern. Art. 16 a GG liegen daher in den Fällen dro­
hender Genitalverstümmelung grundsätzlich vor. 

Im Asylverfahren bringt die Durchsetzung des 
Asylanspruches wegen drohender Beschneidung je­
doch verschiedene Probleme. Insbesondere die Ta­
buisierung, mit der die Thematik Genitalversrümme-
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lung für die betroffenen Frauen traditionell behaftet 
ist, stellt sich im Asylverfahren als sehr problematisch 
dar. Bereits im Verhältnis zwischen Rechtsanwältin 
und Mandantin bedarf es einer außergewöhnlichen 
Vertrauensbasis, um mit der für die Asylbegründung 
im Verfahren vor dem Bundesamt für die Anerken­
nung ausländischer Flüchtlinge (BAFL) und vor den 
Verwaltungsgerichten erforderlichen Ausführlichkeit 
Hintergründe und Erfahrungen bzgl. der drohenden 
Genitalverstümmelung und der Flucht erörtern zu 
können. Dies gilt in besonderem Maße für Frauen, 
die selber eine Beschneidung erleben mußten und im 
Asylverfahren darüber berichten müssen, um ihre 
Töchter hiervor zu schürzen. Die Anhörungssiruari­
on beim BAFL und beim Verwaltungsgericht ermög­
licht den betroffenen Frauen häufig nicht, in der 
erforderlichen Art und Weise die ihnen drohende 
Gefahr darzustellen, was sich hinsichtlich der Beur­
teilung der Glaubwürdigkeit nachteilig auswirken 
kann. Das VG Magdeburg hat diese Problematik in 
seiner Entscheidung insoweit Rechnung getragen, als 
es entgegen sonst verbreiteter Praxis sehr knappen 
Sachvortrag der Klägerin hat ausreichen lassen. 

Gutachterliche Grundlage der Asylrechtsent­
scheidungen zur Problematik sind derzeit kurze Aus­
künfte des Auswärtigen Amtes, amnesry internatio­
nals und des Afrika-Institutes Hamburg. Die Aus­
kunftslage ist dabei leider gekennzeichnet durch sehr 
vage Angaben sowohl hinsichtlich der regionalen 
Situation als auch der Verbreitung innerhalb ver­
schiedener Ethnien. Für die anwaltliche Arbeit im 
Asylverfahren sind daher zusätzliche Informationen 
unabdingbar. U. a. stellt Terre des Femmes Informa­
tionsmaterial zur Verfügung, da sich die Organisation 
bereits seit geraumer Zeit mit der Thematik beschäf­
tigt. Auch ein im April 1997 von Bündnis 90/Die 
Grünen in Bonn mir internationaler Beteiligung 
durchgeführtes Hearing zu der Thematik hatte neben 
der Koordination der Aufklärungsarbeit die Funkti­
on, den Informationsaustausch zu' fördern. Die Ar­
beitsergebnisse dieser Tagung werden in Kürze als 
Reader herausgegeben. 

Gabriela Lünsmann 
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